
Handreichung zu Video-Uploads auf Video-Plattformen

Werden personenbezogene 
Daten verarbeitet?

Sind die Verantwortlichen für die 
Datenverarbeitung bekannt und 

klar definiert?

Welche Verarbeitungsgrundlage 
wurde gewählt?

Sind die Vortragenden DSGVO-
konform informiert?

Sind die Rechte der Vortragenden 
vorgesehen bzw. berücksichtigt?

Ist eine automatisierte Analyse 
des Videos mittels Machine 

Learning geplant?

Befindet sich die Video-Plattform 
mit Sitz oder Speicherorten 
außerhalb der Europäischen 

Union?

Personenbezogene Daten sind Daten mit 
Informationen über eine Person, über die eine 

Person auch identifiziert werden kann. 
Beispielsweise Stimme, Aussehen, 

Körperbewegungen/Gangart, Schreibstil, etc.

Jede Art von Video enthält, sofern Personen darauf zu 
sehen oder zu hören sind, personenbezogene Daten. Je 

mehr Daten von einer Person zu sehen sind, desto 
leichter ist sie identifizierbar. Ist dagegen nur Text (z.B. 

Vortragsfolien) zu sehen, ist das Video wahrscheinlich frei 
von personenbezogenen Daten.

Das Datenschutzrecht ist auf das Video nicht 
anwendbar. Die Prüfung endet hier.

Ja, mein Video enthält personenbezogene Daten.

Nein.

Verantwortliche:r – Verantwortliche:r

Beide Beteiligten bestimmen teilweise oder 
vollständig gemeinsam über die Zwecke und 

Mittel der Datenverarbeitung.

Verantwortliche:r – Auftragsverarbeiter:in

Die verantwortliche Stelle entscheidet allein 
darüber, was und wie die auftragsverarbeitende 

Stelle verarbeitet.

Wird eine Video-Plattform gewählt, bei der eine Person/
Institution keine alleinige Kontrolle über Mittel und 
Zwecke der Datenverarbeitung hat, ist von dieser 

Konstellation auszugehen. Sie ist der/dem Redner:in klar 
und transparent mitzuteilen.

Hier liegt in der Regel ein Vertrag zwischen den 
Beteiligten vor, der die Aufgabe (z.B. Produktion eines 

Videos) klar benennt und begrenzt. Die 
Auftragsverarbeitung erfüllt also nur fremde, keine 

eigenen Zwecke.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Nein.

Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO

wissentliche und willentliche Zustimmung in die 
Datenverarbeitung

Vertrag, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO

beidseitig ausgehandelte Vereinbarung mit 
Leistung und Gegenleistung

Berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO

einseitige Feststellung eines überwiegenden 
Interesses an der Datenverarbeitung, die 

unbedingt notwendig ist

oder

oder

Die Redner:in willigt ein, dass das Video auf einem Video-
Portal hochgeladen wird und somit der Öffentlichkeit zur 

Verfügung steht.

Der Vortrag ist Teil der Tätigkeit der Redner:in, 
beispielsweise als Professor:in oder Dozent:in.

Es ist im eigenen Interesse des Instituts, das Video zu 
veröffentlichen. Beispielsweise handelt es sich um 

Videos zur eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit der 
Mitarbeiter:innen.

Der Upload bzw. die Verwendung des Videos für 
den geplanten Zweck verstößt gegen das 

Datenschutzrecht.

Ich habe keine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung, die ich nennen kann.

Erhebung bei betroffener Person
Art. 13 DSGVO

✓ Name und Kontaktdaten der verantwortlichen 
Stelle, ggf. Vertretung

✓ ggf. Kontaktdaten des/der 
Datenschutzbeauftragten

✓ Zweck(e) und Rechtsgrundlage(n) der 
Datenverarbeitung ➞ Art. 6, 9 DSGVO

✓ bei "berechtigtem Interesse": genaue Angabe 
dieser Interessen der verantwortlichen Stelle oder 
Dritter

✓ wenn vorhanden: Empfänger/Kategorien von 
Empfängern der personenbezogenen Daten

✓ wenn vorhanden: Absicht, Daten in ein 
Drittland (z.B. USA) zu übermitteln; 
eingeschlossen der Hinweis auf ein Vorliegen/
Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses

✓ sofern geplant: Speicherdauer

✓ Hinweise auf Betroffenenrechte: Recht aus 
Auskunft; Recht auf Berichtigung/Löschung; 
Einschränkung der Verarbeitung; 
Widerspruchsrecht; Recht auf 
Datenübertragbarkeit (sog. Interoperabilität)

✓ bei Einwilligung als Rechtsgrundlage: Hinweis 
auf Widerrufbarkeit der Einwilligung (Ob und Wie)

✓ Hinweis auf Beschwerderecht bei (zuständiger) 
Aufsichtsbehörde

✓ bei gesetzlicher Verpflichtung zur Verarbeitung: 
Angabe der gesetzlichen Grundlage; auch 
Information über Konsequenzen einer 
Verweigerung der Weitergabe/Erhebung

✓ bei vollautomatisierter Verarbeitung (z.B. 
Entscheidungsfindung) gem. Art. 22 DSGVO: 
aussagekräftige Informationen über involvierte 
(technische) Logik und Tragweite der angestrebten 
Entscheidungen bzw. Verarbeitung für betroffene 
Person

Erhebung nicht bei der betroffenen Person
Art. 14 DSGVO

✓ alle (relevanten) Punkte aus Art. 13 DSGVO

✓  aus welcher Quelle stammen die 
personenbezogenen Daten, insbesondere wenn 
diese öffentlich sind

✓ Frist einhalten: die Information erfolgt so 
schnell wie möglich, spätestens innerhalb eines 
Monats ab Erhalt der Daten

Der Vortrag bzw. das Video wird von einer 
Webseite heruntergeladen und in die eigene 

Forschungsdatenbank eingepflegt. Die Forscher:in 
weiß damit nichts über den Upload und die 

weitere Verwertungskette.

Der Vortrag wird in direkter Rücksprache mit der 
Redner:in aufgezeichnet. Das ist regelmäßig bei 

einer Einwilligung oder einer vertraglichen 
Grundlage gegeben.

Der Upload bzw. die Verwendung des Videos  ist 
in der Form nicht datenschutzkonform 

umgesetzt worden. Gegebenenfalls fehlt es an 
einer Informiertheit für die 

Verarbeitungsgrundlagen. Die Verarbeitung 
scheint gegen Datenschutzrecht zu verstoßen.

oder

Nein, aber die vortragende Person hat die 
Informationen bereits – Art. 13 Abs. 4 DSGVO.

Nein, aber die vortragende Person hat die 
Informationen bereits – Art. 14 Abs. 5 DSGVO.

Nein, aber die Person kann nur mit einem 
unverhältnismäßigem, nicht zumutbaren Aufwand 

erreicht werden – Art. 14 Abs. 5 DSGVO. 

Stattdessen wurden die Informationen 
öffentlich und leicht auffindbar zur Verfügung 

gestellt.

oder oder

Noch immer: Nein.

Nein, aber…

Dann: Dann:

Recht auf Auskunft
Art. 15 DSGVO

Recht auf Berichtigung der Daten
Art. 16 DSGVO

Recht auf Löschung
Art. 17 DSGVO

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Art. 18 DSGVO

Recht auf Datenportabilität
Art. 20 DSGVO

Recht auf Widerspruch
Art. 21 DSGVO

Dann:

Die Redner:in hat Rückfragen zu Zweck und Art 
der Verarbeitungen.

Die Redner:in hat festgestellt, dass das Video vom 
Video-Portal auch für nicht vereinbarte 

Verarbeitungen genutzt wird. Sie widerspricht 
diesen und wünscht, dies zu unterlassen.

Im Nachgang der Veranstaltung möchte die 
Redner:in falsche Angaben zur Vita im Begleittext 

des Videos korrigieren.

Um ihr Video hochzuladen, hat die Forscher:in 
einen Account angelegt. Sie hat sich 

entschlossen, die Plattform zu wechseln, und 
möchte alle Daten mit zum neuen Anbieter 

nehmen.

Die Redner:in möchte das Video löschen lassen. Die Redner:in hat festgestellt, dass das Video vom 
Video-Portal auch für nicht vereinbarte 

Verarbeitungen genutzt wird. Sie widerspricht 
diesen Verarbeitungen.

Eine Verarbeitung ohne Berücksichtigung der 
Betroffenenrechte ist zumindest nicht mit den 

Grundprinzipien der DSGVO vereinbar. Verstöße 
sind gem. Art. 83 DSGVO mit Sanktionen belegt.

Die Daten werden automatisiert unter Nutzung 
technischer Mittel verarbeitet.

Die „Entscheidung“ bzw. das Ergebnis des 
Algorithmus (z.B. Machine Learning, KI) basiert 
auf der Verarbeitung/Analyse/dem Training mit 

personenbezogenen Daten.

Dabei kommt die Entscheidung ohne jedes 
menschliche Einwirken zustande. Es ist auch 

kein Mensch zur Kontrolle der Ergebnisse 
eingeplant. Der Algorithmus dient nicht nur als 

Hilfsmittel zur menschlichen 
Entscheidungsfindung.

Das Ergebnis/die „Entscheidung“ hat eine 
rechtliche oder sonstige erhebliche Wirkung. 

Sie löst gesetzliche Rechtsfolgen aus oder 
beeinträchtigt die Reputation von 

Wissenschaftler:innen. Deshalb „unterliegt“ die 
betroffene Person der Entscheidung; sie wird 

einseitig bestimmt und auferlegt.

und

und

und

Besteht eine
Verarbeitungsgrundlage?

Die Verarbeitung geschieht…

Ohne Verarbeitungsgrundlage verstößt 
die Verarbeitung gegen das 

Datenschutzrecht.

… zur Erfüllung eines Vertrages.
Art. 22 Abs. 2 lit. a und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO

Zwischen Redner:in und Institution/Video-Portal 
besteht ein Vertrag zur Lehre, der eine 
automatische Transkription einschließt.

… auf Basis mitgliedsstaatlicher 
Rechtsvorschriften.

Art. 22 Abs. 2 lit. b und Art. 6 Abs. 1 lit. c 
und/oder e DSGVO

Zur Erfüllung von Pflichten nach dem Archivgesetz 
ist es notwendig, dass das jeweilige Archiv die 

Aufzeichnungen automatisiert indiziert.

… einer ausdrücklichen Einwilligung.
Art. 22 Abs. 2 lit. c und Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO

Die Redner:in hat für die Vortragsaufzeichnung in 
die Analyse des Videos zur Transkription und 

Verschlagwortung eingewilligt.

Nein.

Kriterien des Artikel 22 Abs. 1 DSG
VO

Dabei sind die besonderen Betroffenenrechte des 
Art. 22 Abs. 3 DSGVO zu berücksichtigen.

Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission

Standarddatenschutzklauseln
ggf. mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen

(so z.B. für USA)

Ausnahmeregelung
des Art. 49 DSGVO:

Ja.

Wenn nicht, dann:

Notfalls:

ausdrückliche und besonders informierte 
Einwilligung, Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO

notwendige Erfüllung eines Vertrages, 
Art. 49 Abs. 1 lit. b DSGVO

liegt das Ergebnis im Interesse der betroffenen 
Person, dann: Art. 49 Abs. 1 lit. c DSGVO

Weitergabe dient öffentlichem Interesse,
Art. 49 Abs. 1 lit. d DSGVO

Wahrung zwingender berechtigter Interessen,
Art. 49 Abs. 1 UAbs. 2 DSGVO

oder

oder

oder

Ohne Verarbeitungsgrundlage verstößt 
die Verarbeitung gegen das 

Datenschutzrecht.

Ich kann auch keine erfüllte Ausnahme vorweisen.

Schutz des 
Datenschutzniveaus durch:

Sofern alle Angaben stimmen und die allgemeinen Informations- und Betroffenenrechte berücksichtigt worden sind, erscheint die 
überprüfte Datenverarbeitung mit dem geltenden Datenschutzrecht vereinbar. Dieses Ergebnis ersetzt jedoch keine juristische Prüfung.

Definitionen, Voraussetzungen,
rechtliche Anforderungen

Beispiele und praktische Erläuterungen

Ausnahme-Regelungen

„Verbot“ bzw. nicht vereinbare Verarbeitung

Legende

Dieser Entscheidungsbaum dient dazu, die Handreichung zu datenschutzrechtlichen Aspekten beim Upload von Konferenz-Videos auf 
nationalen oder gängigen Video-Plattformen zu unterstützen und einen Überblick über die zu absolvierenden Fragen zu ermöglichen. 
Dabei erhebt der Entscheidungsbaum kein Versprechen auf Vollständigkeit. Für detailliertere Hinweise (z.B. zur automatisierten 
Entscheidungsfindung) sei auf die Handreichung verwiesen. Im Übrigen ersetzt das Ergebnis der Prüfung keine juristische Beurteilung im 
Einzelfall, sondern dient lediglich der Sensibilisierung für Kernpunkte beim Datenschutz.
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Nein.


